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Ortsgemeinde Masthorn – Bebauungsplan „Sonnenhorn in Masthorn“ 
Textliche Festsetzungen 

RECHTSGRUNDLAGEN 

Der Bebauungsplan stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen, in der hier angegebenen Fas-
sung: 

1. Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst durch Beschluss vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 G des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der 
Wärmenetze vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung- BauNVO) 
neugefasst durch Beschluss vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 
G zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änd. weiterer Vorschriften vom 
3.7.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl.1991 I S.58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 BaulandmobilisierungsG vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

4. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 1998 (GBl. 1998, 
S. 365), zuletzt geändert durch Art. 1 Viertes ÄndG vom 07.12.2022 (GVBl. S. 403) 

5. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994 S. 
153), zuletzt geändert durch § 21 des Gesetzes vom 07. Februar 2023 (GVBl. S. 29) 

6. Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I. S. 2986), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 G zur Änd. des RaumordnungsG und anderer Vorschriften vom 22.3.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 88) 

7. Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zu-
letzt geändert durch Gesetze vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 

8. Landesbodenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBodSchG) in der Fassung vom 25. Juli 2005 (GVBl. 
2005 S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287) 

9. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) neugefasst durch Beschluss vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.07.2023 (BGBl. I S. 202) m.W.v. 03.08.202) 

10. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

11. Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) in der Fassung vom 6. Oktober 2015 (GVBl. 2015 S. 283), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287) 

12. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) neugefasst durch Bekanntmachung vom 
18. März 2021 (BGBl. I. S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) 

13. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) 

14. Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) in der Fassung vom 14. Juli 2015 (GVBl. 2015 S. 
127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. April 2022 (GVBl. S. 118) 

15. Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in der Fassung vom 23. März 1978 (GVBl. 1978 S. 
159), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543) 

16. Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) in der Fassung vom 15 Juni 1970 (GVBl. 
1970 S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 209) 

 

  

https://www.recht.bund.de/eli/bund/BGBl_1/2023/394
https://www.recht.bund.de/eli/bund/BGBl_1/2023/176
https://www.recht.bund.de/eli/bund/BGBl_1/2023/88
https://dejure.org/BGBl/2023/BGBl._I_S._202
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Ortsgemeinde Masthorn – Bebauungsplan „Sonnenhorn in Masthorn“ 
Textliche Festsetzungen 

VERFAHRENSVERMERKE 

1.  Aufstellungsbeschluss 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Masthorn hat in öffentlicher Sitzung am 
__.__.____ die Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 

2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB erfolgte am __.__.____ durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt.  

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom __.__.____ bis ein-
schließlich __.__.____. 

4. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte 
durch Auslegung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan vom __.__.____ bis ein-
schließlich __.__.____. Die Bekanntmachung erfolgte im Mitteilungsblatt am 
__.__.____. 

5. Prüfung der Anregungen 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Masthorn hat die fristgemäß eingegangenen 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB in öffentlicher Sitzung am 
__.__.____ behandelt. 

6.  Beschluss über den Planentwurf 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Masthorn hat in öffentlicher Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf des  Bebauungsplanes „Sonnenhorn in Masthorn“ gebil-
ligt und die Durchführung der Beteiligungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 
2 BauGB beschlossen.    

7.  Beteiligung der Behörden 

Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom __.__.____ bis ein-
schließlich __.__.____. 

8. Auslegung des Planentwurfs 

Der Planentwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung sowie den wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen lag gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ aus. Die öffent-
liche Bekanntmachung der Auslegung erfolgte im Mitteilungsblatt  am __.__.____. 

9. Prüfung der Anregungen 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Masthorn hat die fristgemäß eingegangenen 
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sit-
zung am __.__.____ behandelt. 

 



4 

 

Ortsgemeinde Masthorn – Bebauungsplan „Sonnenhorn in Masthorn“ 
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10. Beschluss des Bebauungsplanes 

Aufgrund der §§ 1 bis 4 und 8 bis 10 BauGB hat der Gemeinderat der Ortsge-
meinde Masthorn den Bebauungsplan sowie die gestalterischen Festsetzungen 
(örtliche Bauvorschriften) gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO in seiner 
Sitzung am __.__.____ als Satzung beschlossen. 

 

11. Ausfertigung 

Der Bebauungsplan bestehend aus Planurkunde, den textlichen Festsetzungen 
und der Begründung wird hiermit gem. § 10 BauGB ausgefertigt. Der Bebauungs-
plan stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates über-
ein. 

 

 

 

 

 

Masthorn, den ………………………..  ……………………………… 

Theobald Richertz              
       
     Ortsbürgermeister (Dienstsiegel) 

 

12. Bekanntmachung des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan ist nach § 10 BauGB am ……………. im Mitteilungsblatt bekannt-
gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten. 

 

 

 

 

 

 

Masthorn, den ………………………..    ……………………………… 

Theobald Richertz              
       
    Ortsbürgermeister (Dienstsiegel) 
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 

Allgemeine Zweckbestimmung 

Gemäß § 11 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ 
festgesetzt. 

Zulässig sind ausschließlich Anlagen die der Erforschung, Entwicklung, Nutzung oder Speiche-
rung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen. Dazu gehören insbesondere:  

▪ Solarzellen und Module mit entsprechenden Aufstellvorrichtungen (Tische), 

▪ zugehörige technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Trafostationen, Speicheran-
lagen, Batteriespeicher etc.), 

▪ Einfriedungen, 

▪ sowie Entwässerungseinrichtungen, Zufahrten, Baustraßen und Wartungsflächen. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 21a BauNVO) 

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,8 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 3,50 m als 
Höchstmaß festgesetzt. Die Modulunterkannte muss einen Mindestabstand von 0,8 m zum Bo-
den aufweisen. Bezugspunkt ist jeweils das anstehende Gelände. 

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen. Als Bezugsfläche gilt die 
überbaubare Grundstücksfläche. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich aus der Abgrenzung des sonstigen Sondergebie-
tes „Photovoltaik“ in Verbindung mit der darin festgesetzten Baugrenze. Umzäunungen und not-
wendige Erschließungswege können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, solange 
ggf. vorhandene Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen eingehalten werden. Das Nach-
barrechtsgesetz Rheinland-Pfalz ist zu beachten. 

4. Umweltrelevante Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

4.1. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (Nr. 20) 

Insektenfreundliche Leuchtmittel 

Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich insektenfreundliche Leuchtmittel mit geringem UV-
Anteil zu verwenden (z.B. LED oder Natrium-Niederdruckdampflampen). LED-Lampen dürfen nur 
eine Farbtemperatur von maximal 4.100 K (warm-/neutralweiß) aufweisen. 

M1 – Entwicklung von Weideflächen im Bereich der PV-Anlage/Sondergebiet  

Die Fläche innerhalb des Sondergebiets ist vollständig als Grünland zu entwickeln bzw. zu erhal-
ten und dauerhaft während des Anlagenbetriebs durch Beweidung (bspw. mittels Schafe; ganz-
jährig oder teilweise) und/oder Mahd extensiv zu pflegen. Ausgenommen hiervon sind die punkt-
förmigen Versiegelungen durch die Fundamente der Modultische, notwendige Trafostationen 
bzw. Wechselrichter, Zuwegungen sowie für sonstige Bepflanzungen vorgesehene Bereiche. Der 
Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist nicht zulässig.   
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4.2 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

M2 - Anlage eines Gehölzstreifens 

Im Osten ist parallel zur Kreisstraße K 116 auf der gesamten Länge der in der Planzeichnung 
dargestellten Maßnahmenfläche M2 eine einreihige Pflanzung von Sträuchern herzustellen. Die 
Sträucher sind zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Es sind gebiets-
heimische und standortgerechte Gehölze verwenden. 

 

 

BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 88 LBAUO) 

1. Einfriedungen 

Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendrahtzaun oder Stahlgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein Mindestabstand 
von durchschnittlich 20 cm zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten. 

 

HINWEISE 

Boden und Baugrund 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DlN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben 
der DIN 19731 und 18915 zu berücksichtigen. 

Artenschutz 
Artenschutzrechtliche Verbote bei Anbau-/Umbau-/Sanierungs-/Abrissmaßnahmen sind zu be-
achten, damit die späteren Maßnahmen gegen artenschutzrechtliche des § 44 BNatSchG versto-
ßen. Es wird empfohlen, für Straßenbeleuchtung eine Leistungsreduzierung (Dimmung) zu be-
rücksichtigen, um vom Licht angezogene Insekten vor dem Verbrennen zu schützen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt: Simone Weiß am 24.01.2024      

 


